
1 Landkreis München

Dauerhafte Ausreise / Weiterwanderung

Wenn Sie dauerhaft ins Ausland umziehen, müssen Sie sich innerhalb von zwei Wochen im 
Rathaus an Ihrem Wohnort in Deutschland abmelden. Sie können sich frühestens eine Woche vor
Ihrem Auszug abmelden. Sie erhalten als Bestätigung ein Exemplar der Abmeldung. 

Wenn Sie eine deutsche Rente bekommen und ins Ausland umziehen wollen, beachten Sie die
Hinweise der  Deutschen Rentenversicherung (auf Deutsch).

Beratung und Unterstützung

Wenn Sie überlegen in Ihr Herkunftsland zurückzukehren, können Sie finanzielle und
organisatorische Unterstützung für Ihre freiwillige Rückkehr oder Weiterreise bekommen. Die
Hilfen sind teilweise abhängig von Ihrem Herkunftsland.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

• Rückkehrberatung
• Handbook Germany:  Freiwillige Rückkehr (verfügbar auf 9 Sprachen)
• Internationale Organisation für Migration (IOM):  Informationsportal zu freiwilliger Rückkehr

und Reintegration (verfügbar auf 12 Sprachen)

https://integreat.app/lkmuenchen/de/willkommen-lkmuenchen/st%C3%A4dte-und-gemeinden-im-landkreis-m%C3%BCnchen/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Ausland/Rente-im-Ausland/rente-im-ausland-umzug-detailseite.html
https://integreat.app/lkmuenchen/de/beratung-f%C3%BCr-migrantinnen-und-migranten/r%C3%BCckkehrberatung/
https://handbookgermany.de/de/voluntary-return
https://www.returningfromgermany.de/de/
https://www.returningfromgermany.de/de/
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